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Zeversches Sochenblatt.
3. Mittwoch , den io . Januar 1835.

Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg
XIV. Band . ( Ausgeg . d . 4 . Jan . 1855 .) 48 . Stück-

Anhalt:
M 64. Ersetz vom 27. Deecmber 1884, betreffend die Regelung der

Verhältnisse der früher Gräflich Bentinck' schen Herrschaft Varel
und der früher Gräflich Bentinck' schen Vorwerke im Stad-
und Butjadingerlande.

„ 65. Gesetz vom 27 . Deecmber 1854, betreffend die Organisation
der Herrschaft Kniphauscn.

^ 64.
Gesetz, betreffend die Regelung der Verhältnisse der früher Gräflich Den-

tjnck'schcn Herrschaft Varel und der früher Gräflich Bentinck'schen
Vorwerke im Stad - und Butjadingerlande.

Oldenburg , den 27. Deecmber 1854.

Wk Kieslsus Friedrich Meter,
von Gottes Gnaden Großherzvg von Ol¬
denburg , Erbe zu Norwegen , Herzog von
Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck
und Birkenseld , Herr von Jever und Knip-
hausen rc . rc.

verkünden zur Regelung der Verhältnisse der früher
Gräflich Bentinck'

schen Herrschaft Varel und der früher
Gräflich Bentinck'

schen Vorwerke im Stad - und But¬
jadingerlande mit Zustimmung des Landtages als Gesetz
was folgt:

Art . 1.
Die Wirksamkeit der zu Varel bestehenden Cammer

und des geistlichen Collegiums hört auf , und die von
ihnen bisher wahrgenommenen Geschäfte gehen auf die¬
jenigen Behörden über, welche nach den allgemeinen im
Herzogthum Oldenburg geltenden Ressvrtbestimmungen
dafür zuständig sind.

Insbesondere gehen die bisher zum Aldenburg-Bcn-
tinck'

schen Familien - Fibeicommiß gehörigen Liegenschaften
u . s. w . , welche nunmehr sämmtlich Staatsgut geworden
sind , in die Verwaltung derjenigen Behörden über, welche
zur Verwaltung des Staatsguts im Hcrzogthum Olden¬
burg berufen sind.

Art . 2.
Es treten für den Bezirk der Herrschaft Varel und

nachMaaßgabe der allgemeinen Ressortbestimmungen un¬
ter Aufhebung der entgegenstehenden Anordnungen

1 ) das Amt zu Varel in dieselben Zuständigkeiten,
wie die,der übrigen Aemtcr des Hcrzogthums;

2) bas Amtsgericht daselbst in die Zuständigkeiten
eines Landgerichts.

Art. 3.
§ . 1 . Die bisher in Varel für die vormals Gräf¬

lichen Vorwerke im Stad - und Butjadingerlande wahr-
genommenc Hypothekenverwaltung geht auf das Hypo¬
thekenamt in Oldenburg über.

§ . 2 . Für die Herrschaft Varel bleibt daS Hypo¬
thekenamt in Varel vorläufig in Wirksamkeit.

Art . 4.
tz. I . Die Gerichtsbarkeit und das Bormundschafts¬

wesen auf den genannten Vorwerken wird nach Maßgabe
der allgemeinen Reffortbestimmungen vom Landgerichte
zu Ovelgönne beziehentlich von demjenigen Amte wahr¬
genommen in dessen Bezirke sie belegen sind.

14 Mai
Die mittelst LandesherrlicherVerordnung vom ^

1844 publicirte Auctivnator -Ordnung und die darauf be¬
züglichen späteren Bestimmungen kommen für jene Güter
zur Anwendung.

tz. 2 . Für die Herrschaft Varel bleibt für die Dauer
der Dienstführung des jetzigen Auctionsvcrwaltcrs das
bisher bestehende

'
Vergantunqswesen beibehalten.

Art . 5.
Das Generaldirectorium des Armenwesens zu Ol-

. denburg tritt in die obere Aufsicht über das zu Barel
bestehende Waisenstift und den s. g . Wolff' lchen Legaten¬
fundus. Art. 6.

Die im Hcrzogthums bestehenden Sportelnlaxen der
Behörden so wie die Stcmpelpapier- Verordnungen gel¬
ten auch für den Bezirk der Herrschaft Varel und die
genannten Vorwerke.

Art . 7.
Mit der Ausführung dieses Gesetzes wird Unser

Staatsministerium beauftragt , unter dessen Oberaufsicht
die erforderlichen Anordnungen und Verfügungen von den
zuständigen Oberbchörden getroffen werden.

Insbesondere werden dieselben ermächtigt, diejenigen
Maßregeln anzuordnen , und die dazu nöthigen Bekannt¬
machungen zu erlassen , welche der Uebergang der Ge¬
schäfte der bisherigen Behörden auf die an deren Stelle
tretenden , namentlich auch hinsichtlich der Bertheilung
und Aufbewahrung der Acten und Urkunden , so wie der
Wiederaufnahme der anhängigen Civilsachen und des
Laufs der prozessualischen Fristen, erforderlich macht.

Art . 8.
Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem 1 . Februar

1855 in Kraft.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unter¬

schrift und beigedruckten Großherzoglichen Jnflegels.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 27.

Deccmber 1854.
( L,. 8. ) Peter.

v . Rössing.
Mutzenbecher.



65.
Gesetz, betreffend d>r Organisation der Herrschaft Kniphausen.

Oldenburg , 27 . December 1854.

Wir Kieolaus Friedrich Peter,
von Gottes Gnaden Großherzog von Ol¬
denburg , Erbe zu Norwegen , HerOg von
Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmar¬
schen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniephau-
sen rc.

thun kund hiemit:
Da es nothwendig geworden ist , die Verhältnisse

der Herrschaft Kniphausen hinsichtlich der Justiz und
Verwaltung soweit thunlich mit denjenigen des Herzog¬
thums in Üebereinstimmung zu bringen , so verkünden
Wir mit Zustimmug des Landtags als Gesetz, was folgt:

Art . I
Alle in der oldenburgischen Gesetzsammlung seit

1814 beziehentlich im Oldenburgischen Gesetzblatt ent¬
haltenen oder in der Gesetzsammlung als in besonderem
Abdruck erschienen aufgeführlen Oldenburgischen Gesetze,
Verordnungen und Bekanntmachungen , soweit sie in der
Herrschaft Jever in Geltung sind, kommen auf die Herr¬
schaft Kniphausen zur Anwendung , und es treten inso¬
weit die daselbst erlassenen entgegenstehenven Vorschriften
außer Kraft , falls nicht in dem gegenwärtigen Gesetze
Ausnahmen von diesem Grundsätze enthalten sind.

Art . 2.
Aufrecht erhalten bleiben die in der Herrschaft Knip¬

hausen bestehenden das Privatrccht betreffenden Gesetze
und Gewohnheiten , namentlich auch , soweit sie die Güter¬
verhältnisse der Eheleute und das Erbrecht angeben,
vorbehaltlich indcß der im Art . 3 getroffenen besonderen
Bestimmungen.

Art . 3.
tz. 1 . Insbesondere werden nachfolgende Olden-

burgische Gesetze und Verordnungen mit den darauf be¬
züglichen späteren Bestimmungen für anwendbar auf die
Herrschaft Kniphausen erklärt:

1 . die Vormünder -Jnstruction vom 4 . Juni 1783;
2 . die im Herzvgthum geltende Bestimmung , wo¬

nach die Volljährigkeit mit dem vollendeten 24 . Lebens¬
jahre eintritt;

3 . das Strafgesetzbuch vom 10 . Sept . 1814;
4 . die Hypotheken - und Concursvrdnung vom II.

October 1814;
5 . die Sportelntaxe der Behörden und die Stem-

pelpapier - Berordnung;
6 . die Regierungs - Bekanntmachung vom 20/23.

December 1819 wegen Anordnung einer jährlichen Köh-
rung der zum Beschälen bestimmten Hengste;

7 . die Verordnung vom 31 . März 1822 wegen der
Verschollenen aus den Kriegsjahren;

8 . die Regierungsbekanntmachung vom 30 . Septbr.
1822 , betreffend Einführung eines allgemeinen Spielkar-
ten - Stcmpels;

9 . das Prozeßreglement vom 15 . März 1824;
10 . die Bekanntmachung der Jeverschen Consistorial-

Deputation vom 18 . Januar 1827 , betreffend Ausdeh¬
nung der Verordnung wegen der Verlöbnisse auf die
Herrschaft Jever;

11 . die Verordnung vom 25 . August 1828 wegen
Aufhebung der Cesstonsverbote ; ,

12 . die Handwerksvervrdnung vom 28 . Jan . 1830;
13 . die Consistorial - Bekanntmachung vom 19 . Mai

1830 wegen Vollziehung der Urtheile auf Eingehung der

Ehe mit deren in der Bekanntmachung der Justizkanzlei
vom 14 . November 1845 enthaltenen Declaration;

14 . die Verordnung vom 29 . März 1833 wegen
Beschränkung des zu frühen Heirathens;

15 . die Bekanntmachung der Justizkanzlei und des
Konsistoriums vom 2 . Januar 1838 wegen des Verfah¬
rens bei Einsagen gegen beabsichtigte Ehen;

16 . die Verordnung vom 26 . Juli 1841 wegen der
kurzen Verjährung;

17 . die Verordnung vom 3 . November 1843 , be¬
treffend die Formen der gerichtlichen öffentlichen Bekannt¬
machungen ;

18 . die Verordnung vom 16 . Februar 1844 , betref¬
fend die Rechtsverhältnisse Abwesender;

19 . die Verordnung vom 16 . December 1844 , be¬
treffend die Errichtung eines besonderen Gesetzblatts;

20 . die Bekanntmachung des Oberappellationsgerichts
vom 30 . Juni 1845 , wegen der Einrede der mehteren
Beischläfer;

21 . die Regierungsbekanntmachung vom 2 . Februar
1846 , betreffend das Wirthschaftsgewcrbe rc . ;

22 . die Verordnung vom 4 . Februar 1848 , betref¬
fend die Besteuerung der Juden zur Rabbinatskasse , im¬
gleichen die sonstigen , die besonderen Verhältnisse der Ju¬
den regelnden Bestimmungen , jedoch unter ausdrücklichem
Vorbehalte der den Juden staatsgrundgesetzlich zustehen¬
den Rechte;

23 . das Gesetz vom 31 . März 1849 , wegen Ein¬
führung der Wechselordnung;

24 . daS Gesetz vom 14 . Oktober 1849 , betreffend
die Rechtsverhältnisse der von einem guts - und schutz-
herrlichen , Hörigkeits - oder Untecthänigkeitsverbande be¬
freiten Stellen u . s. w.

25 . die Verordnung vom I . September 1850 , be¬
treffend einige vorläufige Bestimmungen wegen Ausübung
der Jagd;

26 . die Verordnung vom 14 Januar 1851 , betref¬
fend die Rcgulirung einiger Verhältnisse der verschiedenen
Religionsgesellschaften zu einander;

27 . das Gesetz vom II . Februar 1851 , betreffend
die Ablösung der auf Grund und Boden haftenden Lasten;

28 . bas Gesetz vom 12 . März 1851 über die Ab¬
lösungen der Berechtigungen des Staats;

29 . das Gesetz vom 8 . April 1851 , wegen Ent¬
schädigung für die aufgehobenen Freiheiten und Begün¬
stigungen im Beitrage zu den Staats - und Gemeinde¬
lasten . Einen Entschädigungsanspruch haben die zeitigen
Inhaber der Prediger - , Organisten - und Schullehrer¬
stellen nur insofern , als sie noch die Stellen inne haben,
welche sie zur Zeit der Publikation des Kniphausischen
Gesetzes vom 22 . Juni 1849 bekleideten , so lange sie in
ihrer gegenwärtigen Dienststellung bleiben . Hinsichtlich
der von den Predigern rc . zu übernehmenden Staats-
lastcn hat lediglich das Entschädigungsgesetz (vom 8.
April 1851 ) Geltung;

30 . das Gesetz vom 8 . April 1851 , betreffend Ent¬
schädigung für die aufgehobene Zwangs - und Bannrechte
der Mühlen;

31 . das Gesetz vom 15 . Mai 1852 , betreffend die
Enteignung in Deichsachen;

32 . das Gesetz vom 25 . April 1853 , betreffend die
Zwangsarbeitsanstalt in Vechta;

33 . die Verordnung vom 27 . April 1853 wegen
veränderter Einrichtung der Hundesteuer;

34 . das Gesetz vom 4 . Juli 1853 , betreffend die Be¬
theiligung der Vormünder bei inländischen Staatsanleihen;

35 . das Gesetz vom 20 . August 1853 , betreffend
die Verpflichtung zum Tragen der Kosten medizinal - po¬
lizeilicher Maaßregeln gegen die Verbreitung ansteckender
Krankheiten;



36 . das Gesetz vom 24 . August 1853 und die Re¬

gierungsbekanntmachung von demselben Tage , betreffend

die Gesindeordnung.
tz. 2 . Dagegen werden alle , dieselben Gegenstände

betreffenden Äniphausischen Gesetze und Verordnungen

ausdrücklich aufgehoben , so namentlich:
1 . das Prozeß -Reglement für die Gerichte der Herr¬

schaft Kniphausen vom 3 . Juli 1826 und die darauf sich

beziehende Regierungs Canzlei - Bekanntmachung vom 23.

September 1852;
2 . die Hypotheken - und Concursordnung von dem¬

selben Tage und die darauf sich beziehenden späteren

Verordnungen;
3 . die Instruction für die Vormünder von demsel¬

ben Tage;
4 . die Sportelntaxe von demselben Tage;
5 . die Verordnung vom 6 . April 1831 , das Edik¬

talverfahren gegen verschollene Personen betreffend;
6 . die Verordnung vom 23 . December 1835 , betref¬

fend Strafbestimmungen wegen Veräußerung und Ver¬

schleppung in Pfändung gezogener Sachen;
7 . die Gesinde -Ordnung vom 16 . Januar 1836;
8 . die Verordnung vom 26 . Juli 1837 wegen Er¬

hebung und Beiforderung der Sporteln;
9 . die Verordnung vom 30 . November 1838 , be¬

treffend , die wöchentlichen Anzeigen für die Herrschaft
Kniphausen;

10 . die Verordnung wegen Einführung einer Hunde¬
steuer vom 17 . November 1839;

11 . die Verordnung vom 12 . Mai 1849 , betreffend
Ausführung der allgemeinen deutschen Wechselordnung;

12 . die Verordnung vom 13 . Juni 1853 , die Ver¬

jährung unverbriefter Forderungen betreffend;
Art . 4.

§ . I . Bei dem in der Herrschaft Kniphausen beste¬
henden Steuer - , Abgaben - und Hebungswesen , soweit

Letzteres die Zahlungspflichtigen berührt , behält es bis

zur weiteren gesetzlichen Verordnung sein Bewenden , so¬

fern nicht das gegenwärtige Gesetz eine Ausnahme bestimmt.
§ . 2 . Der Ertrag des in der Herrschaft Kuchhau¬

sen eingeführten Kartenstempels soll zu Kommunalzwecken
in der Herrschaft Kniphausen verwendet werden.

Art . 5.
Die wegen Zerstückung von Landstellen , sowie wegen

Abbruchs von Wohnhäusern und Wirthschaftsgebäuden
bisher in der Herrschaft Kniphausen durch Gesetz oder
Herkommen begründeten Verhältnisse bleiben aufrecht er¬
halten . Art 6.

In Anwendung des unter dem 10 Juli 1846 für
das Herzogthum erlassenen Münzgesetzes auf die Herr¬
schaft Kniphausen wird im Verwaltungswege der Termin
festgestellt werden , mit welchem die zur Zeit noch um¬
laufenden Kniphauscr Neungrotcnstücke , welche bis dahin
zu den bei Landes - und Communalkassen zulässigen Schei¬
demünzen gehören sollen , einzuwcchscln und außer Cvurs

zu setzen sind . Art. 7.
§. 1 . Die auf das Schulwesen sich beziehenden Be¬

stimmungen bleiben bis zur Erlassung einer allgemeinen
Schulordnung in Kraft.

§ . 2 . Der Kniphausische allgemeine Schulfundus
bleibt seiner bisherigen Bestimmung erhalten.

Art. 8.
tz . 1 . Die in der Herrschaft Kniphausen geschehene

Verpachtung der Jagd bleibt aufgehoben.
§ . 2 . Der Pachtzins des laufenden Pachtjahrs ist

nach Vcrhaltniß der Zeit der Jagdnutzung in dem lau¬
fenden Pachtjahr zu berechnen.

Art. 9.
Bis zur Einführung eines neuen Rekrutirungsge-

setzcS behält eö bei den in Betreff der Aushebung der

Wehrpflichtigen in der Herrschaft Kniphausen hsstchenden
Bestimmungen sein Bewenden.

Art. 10.
In Betreff der Medicinalverwaltung verbleibt

es einstweilen und für die Dauer der Amtsführung
des zur Zeit in der Herrschaft Kniphausen angesiellten
Physikers bei den hinsichtlich der Dienstleistungen desselben

getroffenen Bestimmungen.'
Art. II.

H. I . Das Communal - , insbesondere auch das Ar¬

menwesen wird bjs zur gesetzlichen Einführung einer

neuen Gemeinteordnung nach den zur Zeit geltenden
Normen und Einrichtungen verwaltet . Es bleibt jedoch
den Versammlungen der Kirchspiclseingcseffencn unbenom¬

men , bis zur Einführung der neuen Gemeindeordnung

zur Wahrnehmung ihrer Interessen im Allgemeinen oder

in besonderen Fällen allgemeine Vertreter oder besondere
Bevollmächtigte zu erwählen.

§ 2 . In Betreff des Sparkaffenwcscns findet dieOl-

denburgische Verordnung vom 1 . August 1786 , betreffend

Errichtung einer Ersparungskasse im Herzogthum Olden¬

burg nebst den später hinsichtlich dieser Kasse getroffenen
Bestimmungen für die Herrschaft Kniphausen Anwendung.

Art. 12.
Jmtzleichen soll auch die Verwaltung des Deich-

und Sielwesens bis zur allgemeinen gesetzlichen Beord-

nung , dieses Gegenstandes nach Maaßgabe der zur Zeit

geltenden Vorschriften fortgeführt werden , unbeschadet der

im Art . 3. § . 1 . Ziff . 31 . getroffenen Bestimmung.
Art. 13.

Die Kniphausische Bergantungsorbnung vom 3.

Juli 1826 bleibt für die Dauer der Amtsführung des

zur Zeit in der Herrschaft Kniphausen angesiellten Auc-

tionsverwalters in Kraft , jedoch mit Len nach der Ver¬

ordnung v . 3 . Novbr . 1843 , betreffend die Formen der

gerichtlichen öffentlichen Bekanntmachungen , sich ergeben¬
den Aenderungen und mit folgenden Modifikationen:

1 . Zu allen öffentlichen Mobiliarverkäufen und Ver¬

heuerungen bedarf es künftig nur der Bewilligung
des Amts , welche bei demselben unter Anlegung
der schriftlichen Zustimmung des Auctionsverwal-
ters zu dem gewählten Tage schriftlich oder münd¬

lich nachzusuchen ist . Bedarf es zur Vornahme
des öffentlichen Verkaufs noch der vorgängigen
Erlaudniß einer andern Behörde , so muß diese beim
Amte mit dem Verkaufsgesuche producirt werden.

2 . Bei den freiwilligen meistbietenden Mobiliarver¬

käufen und Verheuerungen bedarf es keiner amt¬

lichen Bekanntmachung , sondern es hängt von
den Verheurern und Verkäufern ab , auf welche
Weise sie solche bekannt machen wollen . Executivische
Verkäufe müssen indeß vom Amte mindestens 8Tage
vor dem Verkaufe , von einem Sonntage bis zu
dem folgenden , in dem Kirchspiele , wo der Verkauf
stattsinden soll, und , wenn eine der Parteien dar¬

auf anträgt , oder das Amt dies sonst angemessen
hält , auch in einem benachbarten Kirchspiele be¬
kannt gemacht werden.

3 . Mit der Führung des Protokolls bei öffentlichen
Verheuerungen und Mobiiiarverkäufen hat das
Amt einen dazu beeidigten Protocollisten zu be¬

auftragen Dieser erhält an Diäten täglich 1

Thlr . 9 gr . und fährt in allen den Fällen , wo
dem Auctionsverwalter eine Fuhr vergütet wird,
unentgeldltch mit diesem.

Insoweit der Auctionsverwalter Fuhrkosten
vergütet erhält , ohne daß der berechnete Weg zu
Wagen gemacht wird , bekommt der Protokollist
die Hälfte der Fuhrkvsten vom Auctionsverwalter.

4 . Die für den Akt und daS Protokoll bei Mobilien-



Vergantungen außer den Stempelgebührcn zu er¬
legenden Sporteln werden bestimmt:

vom Erlöse über 28 Thlr . 9 gr . und bis zu
112 Thlr . 36 gr . einschließlich

aus 3 gr . von jeden vollen 5 Thlr . 45 gr.
über 28 Thlr . 9 gr.

bei höherem Erlöse:
bis zu 1125 Thlr . einschließlich auf 2 gr.
von jeden ferneren 5 Thlr . 45 gr.

über 1125 Thlr.
auf 1 gr . von jeden ferneren 4 Thlr . 36 gr.

Für die auf das Verkaufs - oder Verheuer¬
ungsgesuch crtheilte Verfügung sind einfache De¬
kretskosten und für die dem Auctivnsverwalter
von Amtswegen mitzutheilende , beglaubigte Ab¬
schrift der Verkaufs - und Verheuerungs - Protokolle
nur 2 gr . für jede Seite , Diäten und Gebühren
für den Auftrag an den Protokollführer aber über¬
all nicht zu berechnen.

Hat der Verkauf nicht über 1I2Thlr . 36gr.
erbracht , so wird für die Verfügung auf das
Verkaufsgesuch nichts angesetzt und bedarf es
keines Stempelpapiers . Es ist jedoch das Ber-
gantungsprotocoll mit dem verordnungsmäßi¬
gen Stempelpapier zu belegen , sofern nicht aus¬
nahmsweise Befreiung von Sporteln eintritt,

Unter derselben Voraussetzung tritt völlige
Befreiung von Sporteln ein:

s ) wenn die verkauften Gegenstände sich im
Eigenthume einer Gemeinde , oder

b ) von Mündeln , deren Vermögen nicht über
1125 Thlr . beträgt , befanden,

e ) wenn der Verkauf zum Zweck der Hülfs-
vvllstreckung , wegen Herrschaftlicher oder Ge¬
meinde -Abgaben verfügt ward,

ä ) wenn der Verkäufer im Prozeß auf das
Armenrecht Anspruch hatte , und dies bei Nach-
suchung des Verkaufs genügend bescheinigt ist.

Den vom Auctivnsverwalter eingestellten Klagen
braucht nur ein von ihm als richtig attestirter
Auszug aus dem Verkaufs - und Berheuerungs-
Protocoll angelegt zu werden , und gegründet die¬
ser Extract den unbedingten Mandatsprozeß , nach
den Bestimmungen des § . 99 . der Vergantungs-
vrdnung , beziehungsweise der nachfolgenden Be¬
stimmung.
Es wird gestattet , daß der Auctivnsverwalter we¬
gen der aus demselben Mobiliarverkaus herrüh¬
renden Forderungen , welche nicht über 30 Thlr.
betragen , gegen alle in demselben Amtsdistrikte
wohnhafte Schuldner einen gemeinschaftlichen Zah¬
lungsbefehl ausnehme , dessen Inhalt dann jedem
Schuldner , insoweit er ihn betrifft , durch den
Amtslinterbedienten mündlich bekannt zu machen
ist . Für einen solchen Zahlungsbefehl entrichtet
jeder Schuldner 7 gr . und für dessen Bekannt¬
machung die gewöhnliche Insinuations -Gebühr.
Wird demnächst gegen den einen oder anderen
Schuldner die Pfändung erkannt , so tritt das ge¬
wöhnliche Verfahren ein.

Diese Bestimmungen finden auch in dem Falle
Anwendung , wo nur ein einziger Schuldner wegen
rückständiger Kaufgelder in Anspruch genommen
wird.
Die Abhaltung der „ freiwilligen " Verkäufe von
unbeweglichen Gütern hat das Landgericht , bei
welchem dieselben wie bisher unter Anlegung der
schriftlichen Zustimmung des Amts und AuctionS-
verwalters zu dem gewählten Tage nachzusuchcn
sind, in der Regel dem Amte aufzutragen.

Nur auf ausdrücklichen , durch genügende
Gründe gerechtfertigten Antrag der Verkäufer
darf hiervon eine Ausnahme gemacht werden.

Zur Leitung und Führung des Protokolls
bei öffentlichen Verkäufen unbeweglicher Güter
wird in der Regel der Amtsauditor beauftragt
und sind dafür die verordncten Gebühren zu be¬
zahlen.

8 . Die Controle und Visitation des Auctionsverwal-
ters ( tz. 103 . der Kniphausischen Vergantungs-
vrdnung ) geht auf das Amt über , welches das
über die Visitation jedesmal abzuhaltende Proto¬
koll sofort an das Landgericht einsendct.

Jährlich einmal wird vom Landgerichte Jever
eine Visitation des Auctionsverwalters durch ein
dazu abgeordnetes Mitglied vvrgenommen.

Art . 14.
§ . 1 . Mit dcr Einführung dieses Gesetzes treten

alle gegenwärtig in der Herrschaft Kniphausen fungiren-
den Behörden mit Ausnahme des Hypothekenamts außer
Wirksamkeit . Es wird dieselbe dem Kreise Jever als ein
besonderer Amtsbezirk zugelegt , für welchen nach Maaß-
gabe der allgemeinen Ressortbestimmungen daS Landge¬
richt zu Jever und die dortige General - Armeninspection,
imgleichen diejenige in Oldenburg bestehenden Behörden,
deren Geschäftskreis sich auf das ganze Herzogthum er¬
streckt , in Wirksamkeit treten.

Insbesondere gehen die bisher zum Aldenburg - Ben-
tinckschen Familienfideicommiß gehörigen Liegenschaften
u . s. w . , welche nunmehr sämmtlich Staatsgut geworden
sind, in die Verwaltung derjenigen Behörden über , welche
zur Verwaltung des Staatsguts im Herzogthum Olden¬
burg berufen sind.

§ . 2 . Das Hypothckenamt wird dem bei dem neu
zu errichtenden Amte Kniphausen fungirenden Amtmann
übertragen.

Art . 15.
tz. I . Die Einrichtung und Zuständigkeit des Amts

Kniphausen soll geschehen und wird bestimmt gleich wie
die der übrigen Aemter des Herzogthums.

§ . 2 . Bei der Verwaltung des Amts Kniphausen
dient die Beamten - Jnstruction vom 26 . September 1814
mit den darauf bezüglichen späteren Bestimmungen im
Allgemeinen zur Norm , soweit dieses den seitdem verän¬
derten . namentlich auch den durch gegenwärtiges Gesetz
aufrecht erhaltenen besonderen Verhältnissen des Bezirks
entspricht.

Art. 16.
§ . 1 . Die Oberaufsicht über die in der Herrschaft

Kniphausen bestehende sogenannte Vacanzkasse , welche
ihrer bisherigen Bestimmung erhalten bleibt , soll bis da¬
bin , daß dieserhalb eine Auseinandersetzung zwischen
Staal und Kirche erfolgt ist , von der Regierung in Ol¬
denburg in Unterordnung uncer das Slaatsministcrium
geführt werden.

§ . 2 . Wohlerworbene Rechte und Ansprüche an die
Vacanzcasse bleiben einem Jeden ausdrücklich Vorbehalten.

Art. 17.
tz. 1 . Bis zu der nach Art . 78 des Staaksgrund-

gesetzes vorbebattenen Regelung soll die Leitung und Be¬
aufsichtigung der evangelisch - kirchlichen Verhältnisse in der
Herrschaft Kniphausen in Unserem besonderen Aufträge
und in Unterordnung unter das Staaisministerium von
dem Oberkirchenrathe zu Oldenburg , nach Maaßgabe der
in der Herrschaft Kniphausen bestehenden Gesetze und
Vorschriften , insbesondere auch unter Aufrechthaltung der
bestehenden confessionellen Verhältnisse in der zur rcfor-
mirten Kirche zu Accum gehörigen Gemeinde wahrge¬
nommen werden und soll der Obcrkirchenrath in allen,
die zuletzt gedachten Verhältnisse berührenden Angelegen-



Heiken Nichts zu verfügen befugl sein, wenn nicht zuvor
die Zustimmung des reformirten Pastors zu Accum er¬

klärt oder nach Anhörung desselben Pastors Uniere höchste

Entschließung eingeholt ist.
tz. 2 . Die den lutherischen Kirchengemeinden, beziehent¬

lich der reformirten Kirchengemeinde zu Accum zustehen¬
den staatsgrundgesetzlichen Rechte werden demselben aus¬

drücklich Vorbehalten.
Arr. 18.

Mit der Ausführung dieses Gesetzes wird Unser

StaatSministcrium beauftragt, unter dessen Oberaufsicht
die erforderlichen Anordnungen und Verfügungen von

den zuständigen Oberbehörden getroffen werden.
Insbesondere werden dieselben ermächtigt, diejenigen

Maaßregeln anzuvrdnen und die dazu Notlügen Bekannt¬

machungen zu erlassen , welche der Uebcrgang der Ge¬

schäfte der bisherigen Behörden auf die an deren Stelle

tretenden, namentlich auch hinsichtlich der Berthcilung und

Aufbewahrung der Acten und Urkunden , sowie der Wieder¬

aufnahme ber
'
anhängigen Civil- und Untersuchungssacben

und des Laufs der prozessualischen Fristen erforderlich macht.
Art. 19.

Alle strafbare Handlungen , welche vor dem Eintritte
der Kraft diefts Gesetzes begangen werden und nach die¬

sem Zeitpunkte zur Untersuchung oder Entscheidungkom¬

men , werden nach den Gesetzen bcurkheilt, unter welchen
sie begangen sind . Insofern jedoch die neu eingeführten
Strafgesetze gelinder sind , als die Vorschriften der auf¬
gehobenen , sollen erstere angewandt werden.

Diesemnach kommt den Beschuldigten namentlich
auch eine in den neu eingeführten Strafgesetzen bestimmte
kürzere Verjährungsfrist zu Statten und bei deren Be¬

rechnung die vor Einführung der neuen Gesetze verflos¬
sene Zeit in Anschlag . Desgleichen werden die gesetzli¬
chen Folgen, welche die Strafen auf den bürgerlichen
Stand der früher verurtheilkcnPersonen haben , von dem

Eintritt der Kraft dieses Gesetzes an nach den neu ein-

gcführten Gesetzen beurtheilt , sofern die neuen Gesetze
milder sind. Art . 20.

H . I . Die nach der Kniphausischen Verordnung vom
13 Juni 1853, betreffend die Verjährung unverbriefter
Forderungen , bei Einführung des gegenwärtigen Gesetzes
etwa schon angefangme Verjährung derForderung eines

zugclassimen Rechuungsstellers hinsichtlich seiner Gebühren
und Auslagen lauit auch nach Einführung des gegen¬
wärtigen Gesetzes fort und endigt mit dem Ablauf von
5 Jahren, seit dem Zeitpunkte, in welchem sic nach dem

bisherigen KniphausischenGesetze in laufen begann. Die¬

jenigen Forderungen eines zugelassenen Rechnungsstellers,
welche zwar bei Publication dieses Gesetzes bereits ge¬
gründet , aber nach dem Kniphausischen Gesetze bisher
der Verjährung nichr unterworfen waren , verjähren erst
mit Ablauf von 5 Jahren seit der Publication dieses
Gesetzes.

tz . 2, Die in der Kniphausischen Konkursordnung
§ . 49 . s . und b . und den späteren Erlassen zu diesem § .
anerkannten Privilegien sollen noch bei den innerhalb
Jahresfrist nach der Publication dieses Gesetzes erkann¬
ten Konkurses Geltung baden , wenn dieselben auch nach
der Oldenburgischen Konkursordnung nicht mehr begrün¬
det wären.

tz. 3 . Die im Art . 14 . des Entschädigungsgesctzes
vom 8 . April 1851 gedachte Verzinsung der Entschädi¬
gungssummen geschieht in der Herrschaft Knipyauscn
vom 1 . Januar des Jahres an , welches auf das Jahr
folgt , worin die bisher Befreiten zugczogen sind , je¬
doch nur , wenn innerhalb eines Jahres nach Verkün¬

digung dieses Gesetzes die Ermittelung dcr Entschädi¬
gung beantragt wird.

!

Art . 21.
Gegenwärtiges Gesetz soll mit dem 1 . Februar 1855

in Kraft treten.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens Unter¬

schrift und beigegedruckken Großhcrzoglichen Jnsiegels.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 27.

December 1854.
(Ia. 8 .) Peter.

Rössing.
Mutzenbecher.

Obrigkeitliche Bekanntmachungen.
Staatsministerium.

1 . Nachdem Seine Königliche Hoheit der Großher¬
zog an die Stelle des aus sein Ansuchen entlassenen Con-
suls D . C . W . Hooglandt zu Amsterdam den Kaufmann
I - C . Cramerus daselbst zum Großherzoglichen Consul
in Amsterdam ernannt haben und dem Letzteren in die¬
ser Eigenschaft von der Königlich Niederländischen Re¬
gierung das Exequatur erlheilt worden ist , wird diese
Ernennung hiemit zur öffentlichen Kunde gebracht.

Oldenburg den 3 . Januar 1855.
Staatsministerium,

Departement der auswärtigen Angelegenheiten,
v. Rössing.

M utzenbeche r.

Artillerre - Commando.
2 . Beim Artillerie-Corps sollen einige junge Leute

für die Presenldienststärke angeworben werden. Es kön¬
nen sich hiezu auch diejenigen melden, welche in diesem
Herbst gelooset haben und auf ihre Nummer erst Mai
1856 in Dienst treten müssen . Wer sich dazu meldet
und mit guten Zeugnissen versehen ist, erhält für das
Jahr eine Gratisication von 50 Rthlr . Courant , außer
Löhnung und Verpflegung.

Oldenburg , den I . Januar 1855.
Artillene - Commando.

v . d . L i p p e,
Oberstlieutenant.

Regierung.
3 . Nachdem die im verflossenen Jahre an verschie¬

denen Orten des hiesigen Landes unter dem Rindvieh
ausgebrochenc Lungenseuche durch die dagegen verfügten,
mit sehr bedeutenden Opfern und Kostenaufwand ver¬
bundenen energischen Maßregeln jetzt, soviel darüber zur
Kunde der Regierung gekommen , gänzlich unterdrückt ist,
glaubt die Regierrung nicht unterlassen zu dürfen , zu
fernerer Abwendung dieser Landescalamität allen Einge¬
sessenen biedurch wiederholt zur Pflicht zu machen , so
oft ein ihnen gehöriges Stück Rindvieh mit Symptomen,
weiche nur auf das Entfernteste auf die Lungenseuche
schließen lassen, erkrankt , dasselbe nicht nur sofort von
aller Gemeinschaft mit anderm Rindvieh abzusondern,
sondern auch unverzüglich darüber dem Amte unmittelbar
oder mittelbar durch einen Polizeiofficialen oder Unter-
bedienten Anzeige zu machen.

Wer diese Vorschrift nicht befolgt, wird nicht nur
polizeilich bestraft, sondern auch , wenn sich dadurch die
Seuche weiter verbreiten sollte, für alle daraus entstehende
Schäden und Kosten verantwortlich gemacht werden.

Alle Aemtcr, die Kirchspielsvögte, andere Polizci-
vfficialen und Unterbedienle werden aber resp . aufgefor¬
dert und angewiesen , die Befolgung dieser Vorschrift
streng zu controlliren , und werden die Aemter, im Fall
einer solchen Anzeige , darüber , unter Zuziehung eines
Thierarztes , das Angemessene verfügen und unverzüglich
an die Regierung berichten.



Zugleich macht die Negierung , zur Beruhigung der
Eingessefsen , hiedurch bekannt , daß nach einer Miltheilung
der Königlich Hannoverschen Landorvstei zu Äurich die
Lungenseuche auch in der Proomz Ostfnesland ganfiich
unterdrückt ist , und daß gegen esre besorgliche Wiede,ein-
schleppung derselben aus de » mn .ichbarten Niederlänv !-
schen Provinzen dort die strengsten Quaranlaine- Maß-
regeln angeordnei sind.

Oldenburg , 1855 Januar 2.
Mutzende ch e r.

Kropp.

4 . Der Schreiber Heinrich Behrens Reiners Hie¬
selbst ist heute als Hülfsprotocollist beim Landgerichte be¬
stellt und beeidigt.

Jever, aus dem Landgericht , 1855 Januar 5.
M ö l l i n g . _ _

Schmedes.
5 . Am 23 . d . M . ist am Schilliger Grodendeiche

eine große Schaluppe angetrieben und geborgen , 34'
lang 8 ' breit (Hamburger Maaße) mit 9 Ruderbänken,
hinten und vorne scharf, ohne Steuer , von einem Ende
zum anderen lausen mit Holz überkleidete blecherne
Trommen , gemalt inwendig blaugrau , von Außen
schwarz , oben mit einem 4 Zoll breiten weißen Streifen.

Im Boote befindet sich ein Draggen mit Kette und
etwas neuer Schlengenbusch.

Etwaige Ansprüche an die geborgenen Gegenstände
sind zum 15 . Febr . k . I . Hieselbst anzubringen und zu
begründen, widrigenfalls nach Vorschrift der Strandungs¬
ordnung mit denselben verfahren wird.

Amt Minsen 1854 Decbr . 30.
W t e ch c.

R e h m e i e r.
Berichtigung . (Nr . 1 d . Jev . Wochenbl . betr.)

6 . In der Bekanntmachung des Amtes vom 30.
v . M . , die am Schilliger Grodendeiche geborgene Scha¬
luppe betreffend , ist die Längeunrichtig zu 24 ' ange¬
geben , da es vielmehr 34 ' hätte heißen müssen.

Amt Minsen, 1855 Januar 6.
Steche.

R e h m e i e r.
7 . Am Schilligergrodendeiche find angetrieben und

geborgen:
ein Schiffsboot, 15 ' lang , 8^ breit, inwendig

weißgelb , von Aussen schwarz , mit den Buchstaben
SL-Ml^ - kOKI '

. unter denselben mit andern nicht be¬
stimmt zu erkennenden Buchstaben; ein Schiffsspill;
ein großes Bugsprit ; ein kleines Bugspril;
mit dem eingeschnittenen Namen Behrendsen; ein Theil
eines Schiffsdecks mit 9 Stück eichenen Deckbalken
5 Stück s 14 ' i/ "

, 4 Stück s 14 ' I " und mit tanne-
nen Posten 10 bis 18 ' lang, 4 bis 5 ' ' breit , 3 ' ' stark;
einiges altes Holz anscheinend von Schiffen und
Gebäuden.

Etwige Ansprüche an diese Gegenstände sind bis
zum 28 . Februar d . I . Hieselbst anzumelden und zu be¬
gründen , widrigenfalls nach Vorschrift der Strandungs-
Ordnung mit denselben verfahren wird.

Amt Minsen, 1855 Januar 7.
Steche.

R e h m e i e r.
t8 . Nach einer , von dem Advokaten Hemken , Hie¬

selbst, beim Stadtmagistrate erhobenen Anzeige ist kürz¬
lich mehrmals ein Frevel an jungen, auf dem Landgute
„Siebetshaus" befindlichen Bäumen verübt, und es hat
Derjenige, der dazu verhilft, daß derThäter bekannt und

überführt wird, eine Belohnung von zehn Reichsthalern
zu erwarten.

Zugleich wird hiemit, auf Ansuchen des Advokaten
Hemken , vor Ausübung unberechtigter Ueberwegungcn
über die zu Siebetshaus gehörigen Grundstücke , zur Ver¬
meidung der gesetzlichen Nachtheile , gewarnt.

Stadtmagistrat zu Jever, 1855 Januar 2.
Müller . Wieben.

Hümme.

Verpachtungen.
9 . Die pachtloS gewordenen Parcelen Nro . 26s,

266 . 27s, 276 , 28s , 286 , 29s , 296 , 30s , 306,31 , 32,
33 und 34 des Rüstringer Ausscngrobens sollen am

08 .) achtzehnten Januar d I.
Vormittags 10 Uhr auf dem Amte auf 3 oder 6 Jahre
öffentlich verpachtet werden.

Amt Jever 1855 Januar 2.
v . Heim bürg . v . Harten.

10 . Am Mittwoch, den
LO . dieses Monats,

Nachmittags 4 Ubr , werde ich das von dem Gastwirth
Lunscher Hieselbst bewohnte Haus , die „ weiße Traube"
genannt, nebst Scheune , Warfplatz und Gartengrund auf
dem Rathhause beim Gastwirth Winter hiesclbst, bis zum
1 . Mai 1856 , zur Verpachtung aufsetzen , und zwar das
Haus zum Antritt auf den 1 . Mai d . I . — und die
Scheune vom I . Juni d I . an.

Jever, 1855 Januar 3.
I . R i ck l e f s.

11 . Johann Willms Harms , bei Jever , will das
von ihm gegenwärtig selbst bewohnte Haus bei der
Schlacht-Bleiche , aus zwei Wohnungen bestehend , mit
dem dabei belegenen großen Garten , entweder im Gan¬
zen , oder jede Wohnung besonders mit der Hälfte dcS
GartengrundeS am Donnerstage , den

LL dieses Monats,
Abends 6 Uhr, in des Gastwirths Remmers Hieselbst
Behausung , zum Antritt auf nächsten Mai , auf ein oder
mehrere Jahre öffentlich verpachten.

Pachtliebhaber werden eingcladen.
Jever, 1855 Januar 4.

v . Cölln.

' Vergantungen.

12. Der Handelsmann Hinrich
Jacobs Klüver , aus Victorbur , will
am Freitage , den

12 . Januar 18LL,
Nachmittags 1 Uhr anfangend , in
der Behausung der Madame Friese,
zur Höhenluft Hieselbst:

circa 50 Stück große und kleine
Schweine , worunter mehrere
trächtige,



meistbietend auf Zahlungsfrist durch
den Unterzeichneten verganten lassen.

Kaufliebhaber werden eingeladen.
Jever , 1854 Deeember 28.

v . Cölln.

Notiftcationen.
13 . Eine kleine Ladung schönen

ir «» n ^ « » .
circa LAA Pfund wiegend , dieser Tage erhal¬
ten , biete ich zu zeitgemäß billigem Preise aus.

Hooksiel, December AN . T8Ä4.
H . I . L u b i n u s,

am Hafen.
14 . Es ist am 30 . December v . I . , Sonnabend

Abend dem Unterzeichneten ein großer brauner Jagdhund,
langhaarig mit langer Ruthe entlaufen. Der Hund ist

noch jung und hört auf den Ruf „Feldmann" . — Es
wird um Nachricht über den Aufenthalt des Hundes,
oder um Zusendung desselben gebeten ; eine Vergütung
desfalls wird nicht ermangeln

Sander-Seedeich, Januar I
R . G . B r a h m s.

15 . Am 14 . Januar
Tanzmusik

bei Carl P e t e r s in Tettens.

16 Ich suche auf sogleich einen werkverständigen
Schneidcrgesellen.

Schaar, 1855 Januar 4.
I . E . I ü r g e n s.

17 . Ich wünsche auf nächsten Mai einen Lehrling
oder Jemand , der seine Lehrjahre dann beendigt hat , zu
meiner Schmiedeproscsston.

Langewerth, Januar 2 1855.
O . T i a r k s Wwe.

18 Ich bin bereit 2 Schüler, welche das Gesammt-
gymnasium besuchen wollen , von nächsten Ostern an in
meine Familie aufzunehmen.Rector Müller.

19 . Diejenigen , welche Zahlungen , an Zinsen,
Heuergelder oder sonst , an die Erben der weil . Popke
Eilers Popken Wittwe zu Waddewarden, zu leisten ha¬
ben , wollen solche an den Unterzeichneten , der dazu be¬

vollmächtigt, berichtigen . Diejenigen welche Forderungen an
denNachlaß haben , wollen ihre Rechnungen ehestens porto¬
frei an mich einsenden , und wird die Zahlung dann er¬
folgen.

Waddewarden. CH. Melchers.
20 . Es wird hiermit von den Betheiligten zur öf¬

fentlichen Kunde gebracht , daß das bisher unter der
Firma W . Drost bestandene Wein- und Spirituosen-
Geschäft von heute ab unter der Firma

W . Drost 8 WMms
in bekannter Weise fortgeführt werden wird.

Jever, Januar I . 1855.

AI . Beste neue Sardellen , marinirte
Heringe, Neunaugen und frisch geräucherte sehr
fette Heringe, bei

A Drost.

22. Ein fettes Schwein habe ich käuflich abzu¬
stehen.

H . A . O r t g i e s,
zu Langewerth.

A3 . Mein noch lange ausreichendes La¬
ger ff . grober englischer

Kamin Kohlen
erlaube ich mir in Erinnerung zu bringen.

Hooksiel, AN . Dec 1854.
H . Z . Lubinus,

am Hafen.
24. Zu v e r m i e t h e n . — Eine freundliche

Stube an eine einzelne Person , sogleich oder um Mai
anzutreten.

Wittwe H i n r i ch 8 ,
Drostenstraßc.

25. Um Ostern oder Mai wünsche ich einen Lehr¬
ling anzustellen.

Hooksiel 1855, Januar 4.
I . H . T a k e n b e r g , Maler.

AG . Mein completes Lager von engl
Wein und Bierglasern

auch
Porzellan und Fayence,

und Steingut empfiehlt
Hooksiel, Dec AN . Z8 » 4.

H . I . Lubinus,
am Hafen.

27 . Der Jeversche
Historien Kalender

auf das Jahr M3S
das Dutzend zu 30 gr . , das Stück zu 4 gr, der

Jeversche
Wand - Kalender

auf dasselbe Jahr,
das Dutzend zu 60 gr , das Stück zu 6 gr .,

und der
Jeversche

Kleine Kalender,
das Dutzend zu 16 gr . , das Stück zu 2 gr . ,

sind fertig und von uns zu beziehen z auch sind dieselben
i » allen hiesigen Buchhandlungen , so wie in den meisten
Kaufläden des Landes zu haben.

Jever. C L . Moltcker L Söhne.
28 . Ich wünsche zwei gut erhalteneAckerwagen zu

kaufen.
Jever, December 30 . 1854.

H e m k c n , Adv.

29 . Der Jeversche

Schreib - Kalender,
als 'Haushaltungs - Kalender besonders
brauchbar , ist bei den Herren Flitz , Franz
und Trendtel , so wie bei uns zu haben , ge¬
bunden mit Papier durchschossen zu 4Ä Grote,
undurchschvfsen zu AN Grote.

Mettcker u Sohne



PsrzeVsMs TaßezZ^
mit Vergoldung und Devisen — 10
und 12 gr . pr . Paar , trafen wieder
ein bei

Jever , 9 . Janrrar 1855.
I . C . N . Wölfel.

31 . Nächsten Ostern oder Mai anzutreten , suche
ich für mein Cvlvnialwaaren - Geschäft einen Gehülfen.

Minsen, 5 . Januar 1855.
H . E . Har m s.

32 . Sonntag , den 14 . Januar
Tanzmusik

dei C . G c n t e r 8 in Mederns.
33 . Mehrere mit guten Zeugnissen versehene Hand-

lungsgchülfen suchen aus Ostern d. I . anderweitige En¬
gagements . Näheres zu erfahren bei

Jever. I . H . Carstens.
34. Sonntag , den 14. Januar

Tanzmusik
bei A . D o d en zum Neuenkrug.

35 . Für Christian Tannen zu Wangerogc Nach-
laßcurator habe ich 230 Rthlr. zu belegen.

Jever. Z i e g f e I d.

GtaMsfements-Anzeige.
36 . Am heutigen Dato errichtete

ich am hiesigen Platze eine

Cichorien Fabrik
und halte mein Fabrikat zur gefälli¬
gen Abnahme bestens empfohlen.

Westgaste bei Norden , I . Januar
1855.

I - H - Poort,
in Firma:

H . U . Poort Wwe . Sohn.
37 Unterzeichneter beabsichtigt , sein an der langen

Straße zu Hooksiel belegencs Wohnhaus mit dahinter
liegendem Garten von Mai 1855 bis 1856 zu vermie-
thcn. Heuerliebhaber wollen sich gefälligst bei ihm ein-
findcn.

Hovksiel , Januar 8 . 1855.
Anton Toben.

38 . Unsere

SteiNdrNckereL
halten wir dem geehrten Publicum
bestens empfohlen . — Stets vor-
räthige hi Bogen Rechnungsformu¬
lare mit Querlinien verkaufen wir
100 Stück zu 24 gr . , auch sind halbe
und ganze Bogen Rechnnngsformu-
lare fortwährend zu haben.

Mettcker u . Söhne.

39 . Für mein Manufactur - Geschäst suche ich auf
Ostern einen Lehrling.

Esens, den 1 . Januar 1855.
I . H . R oh l fs.

Obrigkeitliche Bekanntmachung.
40 . Grobbrodp reise im Amte Tettens,

beim Müller Hintzen zu Tettens,
beim Bäcker Duitsmann zu Tettens,
beim Müller Westendorf zu Middoge,
beim Bäcker T . H Janssen zu Middoge,
beim Kaufmann Böksen zu Altgarmssiel,
beim Kaufmann Carstens zu Wangeroge,
beim Kaufmann Mennen zu Hohenkirchen,
beim Bäcker Rudolphi zu Hohenkirchen,

10 Pfd. für 22 gr . ;
bei Kaufmann Gerdes Wwe . zu Neugarmssiel,

l O Pfd. für 21 ^ gr . ;
beim Müller Ulrichs zu Sophienmühle,

10 Pfd . für 21 gr . ;
beim Müller Mammen zu Tengshauser - Mühle,
beim Kaufmann Janssen zu Friederikenficl,
beim Kaufmann Hilleis zu Friedenkensiel,
beim Müller Koch zu Fr .Worw- . Mühle,

10 Pfd. für 20 gr . ;Amt Tettens , Januar 3 . 1855.
Jürgens.

Eiben.

Verpachtung.
41 . In Auftrag des Gastwirths Lübbe Fr . Müller

zu Kniphauserfiel will ich die, in dem seiner Ehefrau
gehörigen Hause befindliche , jetzt vom Arbeiter G . H.
Frerichs bewohnt werdende Wohnung nebst Gartengrund
am Dienstage, den

LG. Januar d. I . ,
Abends 5 Uhr, in Müller Gasthause öffentlich verheuernund lade Liebhaber dazu ein.

Kniphausen. 3 i e g f e l d.

Vergantung

42 . Am
L6. Januar-

Nachmittags 1 Uhr, sollen bei dem Gastmirtb Onnen zuNeuende 30 bis 40 Stück Schweine bester Rare, worun¬ter mehrere trächtige, öffentlich meistbietend auf Zahlungs¬
frist verkauft werden , wozu Käufer sich einsinden wollen.Kopperhvrn.

I aussen.
43 . Am

L8. Januar d. I . ,
Mittags 12 Uhr soll die, aus dem Pferdcgraben ge-schlötete Erde an Ort und Stelle öffentlich meistbietendverkauft werden.

Stadtmagistrat zu Jever, 1855 Januar 9.
Wieben.

Hümme.

Redaction , Druck und Verlag v . C. L . Mettcker u . Söhne.
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